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Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Koblenz   2 U 1406/23 

bezüglich Scharlatan Horst Berndt, zu dem es bereits 3 Klagen und ein 

selbständiges Beweisverfahren gab bzw. immer noch gibt  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich bedanke mich zunächst für die Übernahme der Kosten für die Durchführung 

der Berufung vor dem Oberlandesgericht Koblenz gegen Herrn Horst Berndt. 

 

Heute habe ich per Post die Kostenrechnung der Landesjustizkasse Mainz für 

die Gerichtskosten in diesem Verfahren über € 4.516,-- Euro erhalten. Ich füge 

Ihnen diese Rechnung bei mit der Bitte um Anweisung an die Landesjustizkasse 

Mainz.  

 

Da im Rheinland heute und morgen Karneval gefeiert wird, übersende ich 

Ihnen diese Rechnung direkt und sende sie natürlich ebenfalls auch an meinen 

Prozessbevollmächtigten. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich nochmals ganz herzlich für die 

Übernahme von enormen Kosten wegen der vollkommen falsch installierten 

Wärmepumpe durch die Firma Berndt Kältetechnik und die unerhörte 

Arbeitsweise des vom Gericht bestellten Sachverständigen Dipl.-Ing. Gerd 

Nürenberg bedanken, der offensichtlich der Ansicht ist, dass ein Geschädigter 

oder dessen Rechtsschutzversicherung eine Art Selbstbedienungsladen sind.  
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Da ich seit Juli 2023 über ein einwandfreies Gegengutachten eines anderen 

ebenfalls öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen verfüge, das 

Ihnen wohl auch vorliegt, hoffe ich sehr, dass auch Herr Nürenberg im weiteren 

Verfahren vor dem OLG Koblenz entsprechend zur Rechenschaft gezogen wird, 

denn dieses Berufungsverfahren und auch schon die 2. und 3. Klage sowie das 

selbständige Beweisverfahren hätten überhaupt nicht durchgeführt werden 

müssen, wenn Herr Nürenberg seine Arbeit anständig und korrekt erledigt 

hätte, dann wäre ihm nämlich bereits im April 2016 aufgefallen, welche 

GRAVIERENDEN Fehler hier seitens der Firma Berndt Kältetechnik gemacht 

wurden und dann wären etliche der Mangelfolgeschaden gar nicht erst 

entstanden.  

Aus Ihren Akten geht ja auch hervor, dass ich Herrn Nürenberg  57-Mal an die 

Erledigung seiner Arbeiten erinnert habe und das selbständige 

Beweisverfahren, wofür dieser „gute Mann“ eine Menge Geld kassiert hat, 

wurde nicht abgeschlossen. Es gab lediglich ein unvollständiges und teilweise 

fehlerhaftes Gutachten, in dem er u.a. einen Fehler aus einem früheren 

Gutachten aus 2018 korrigierte. Den größten Anteil der Fragen hat er 

überhaupt nicht beantwortet und die Sache einfach ausgesessen, bis der 

Richter dann im Dezember 2022 das seit Anfang 2019 vor sich hindümpelte 

Selbständige Beweisverfahren für beendet erklärt hat.  

Ich hoffe sehr, dass das nun anhängige Berufungsverfahren vor dem OLG 

Koblenz dazu führen wird, dass sowohl der Scharlatan Horst Berndt als auch 

der Sachverständige die entsprechenden Konsequenzen zu tragen haben. 

Falls Sie sich dafür interessieren: Ich stelle seit geraumer Zeit immer wieder 

Filme bei YouTube über diese Gaunerkomödie ein. Diese Serie wird immer 

erfolgreicher! 

https://www.youtube.com/@ingeherkenrath2912 

 

Für heute verbleibe ich  

 

mit freundlichen Grüßen 

Inge Herkenrath  

 

Anlage: Kostenrechnung über € 4.516,00  2 U 1406/23  

Kopie an Herrn Rechtsanwalt Ulrich Wild, Düsseldorf 

https://www.youtube.com/@ingeherkenrath2912

